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Versicherern auf den Zahn gefühlt
Stiftung Warentest prüft private Zahnzusatzversicherungen 

Standespolitik

Hochwertiger Zahnersatz hat seinen Preis
und stellt für viele Patienten, die ihn
benötigen, eine Investitionsentscheidung
dar. Allerdings lassen sich die Kosten mit
einer privaten Zahnzusatzversicherung in
Grenzen halten. Die Stiftung Warentest
hat verschiedene Zahnzusatzversicherun-
gen miteinander verglichen.

Der Trend geht laut Stiftung Warentest
(FINANZtest 4/2007) zum hochwerti-
gen Zahnersatz. Durch eine private

Zahnzusatzversicherung kann der Patient
seinen Eigenanteil senken, in der Regel wird
er aber 10 bis 15 Prozent der Gesamtrech-
nung übernehmen müssen. Das hat die Stif-
tung Warentest festgestellt. 
Wie Finanztest berichtet, haben bereits 8,7
Millionen gesetzlich Versicherte einen sol-
chen privaten Zusatzschutz. Vielen wurde
dieser über ihre Krankenversicherung ver-
mittelt. Bei den Kassenangeboten handle es
sich oft um die gleichen Tarife, die auch frei
verkauft werden, allerdings erhalte das Kas-
senmitglied den Tarif etwas günstiger. Arbei-
tet die Krankenkasse beispielsweise mit einem
Versicherer zusammen, dessen Angebote leis-
tungsschwach oder überteuert sind, kann
auch ein Beitragsrabatt von 5 bis 10 Prozent
den Nachteil nicht wettmachen, so das Urteil
der Stiftung Warentest. Daher sei nicht im-

mer das von der
Krankenkas se
empfohlene An-
gebot auch wirk-
lich das Leis-
tungsbeste.

Auf den Zahn
gefühlt
Die Tester unter-
suchten 31 Zahn-
zusatzversiche-
rungen für gesunde Neukunden mit einem
Eintrittsalter von 43 Jahren. Darüber hinaus
wurden fünf spezielle Angebote für Senioren
getestet. Das Ergebnis: Sowohl die Preise als
auch die Leistungen unterscheiden sich
enorm.
Die Monatsbeiträge für eine 43-jährige Frau
reichten beispielsweise von drei Euro für den
Tarif dent50 des Deutschen Rings bis 33 Euro
für das Angebot Dent-Max der Signal. Eben-
so unterschiedlich sind die Leistungen. Wäh-
rend die Kundin für ein Implantat, das 1800
Euro kosten würde, bei diesem Tarif der Sig-
nal 827 Euro erstattet bekäme, würde der
Deutsche Ring im Tarif dent50 nichts zahlen.
Als besonders leistungsstark erwies sich im
Test der Tarif ZG der Barmenia. Benötigt ein
Patient ein Implantat, würde er bei diesem
Tarif zusammen mit dem Kassenzuschuss 85
Prozent der Rechnung einschließlich privater
Mehrleistungen erstattet bekommen. Um-
fangreiche Leistungen bieten auch die Tarife
Z100 von der Arag und DentPlus vom Deut-
schen Ring. Diese Versicherer würden zusam-
men mit dem Kassenzuschuss 80 Prozent der
Rechnung einschließlich privater Mehrleis-
tungen erstatten. Die Tarife Arag Z 70, Go-
thaer MediDent, Inter GZE2 sowie Württem-
bergische ZG 50 erstatten im Vergleich zwar
etwas weniger, bekommen von den Verbrau-
cherschützern aber immer noch das Urteil
„sehr leistungsstark“ (siehe hierzu Tabelle
auf Seite 12). 

Vor Abschluss einer Zahnzusatzversicherung sollten Pa-
tienten darauf achten, ob diese auch alle Versorgungs-
lücken schließt.
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Checkliste

Patienten, die sich eine Zahnzusatzversicherung von ih-
rer Krankenkasse vermitteln lassen möchten, sollten laut
Stiftung Warentest diese Fragen klären:

1. Erstattet die Versicherung den 3,5-fachen GOZ-Satz?

2. Bezieht sich der prozentuale Erstattungsbetrag auf
den gesamten Rechnungsbetrag?

3. Enthält das Leistungsangebot auch hochwertigen
Zahnersatz? (z.B. Inlays und Implantate inklusive
Suprakonstruktionen)
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Tarife für Senioren
Neukunden sind bei manchen Versicherern,
wie bereits erwähnt, nur bis zu einem Höchst-
eintrittsalter willkommen. Einige Anbieter
verweigern bereits 61-jährigen einen Vertrag,
andere ziehen die Grenze bei 66, 71 oder 76
Jahren. Ältere Patienten haben also insge-
samt weniger Auswahl. Allerdings stehen Se-
nioren auch einige Tarife ohne Altersgrenze
offen, beispielsweise die Tarife ZG der Barme-
nia, EZ der HanseMerkur, ZG 25 und ZG 30
der LVM sowie die Tarife dent50 und 100 des
Deutschen Rings. Die Monatsbeiträge sind
nach Angaben der Stiftung Warentest etwa
drei Euro höher als für die 43-jährigen Mo-
dellkunden. Voraussetzung für diese Tarife
sei jedoch immer, dass die Kunden gesunde
Zähne haben.
Patienten, die bereits das Höchsteintrittsalter
mancher Anbieter erreicht haben oder den
Tarif ihrer Wahl nicht bekommen, haben die
Möglichkeit, spezielle Seniorenangebote
ohne begrenztes Eintrittsalter zu nutzen.
Laut Stiftung Warentest bietet hier der Tarif
AZ der Barmenia das umfangreichste Leis-
tungsangebot. Männer würden monatlich
einen Beitrag in Höhe von elf Euro zahlen,
Frauen zwei Euro mehr. Für ein Inlay bei-
spielsweise, das 320 Euro kosten würde, be-
kämen die Kunden 208 Euro erstattet. Für
Patienten, die kaum noch eigene Zähne ha-
ben oder eine Vollprothese tragen, lohnt sich,
so Stiftung Warentest, eine Zahnzusatzversi-
cherung jedoch nicht.

Verträge schwer durchschaubar
Wie Stiftung Warentest feststellt, sei für Pa-
tienten auf den ersten Blick kaum erkennbar,
wieviel eine private Zahnzusatzversicherung
wirklich leistet. Die Verbraucherschützer ra-
ten Patienten, die bereits eine Zusatzversi-
cherung haben, zu prüfen, ob das Angebot
tatsächlich ihren Bedürfnissen entspricht.
Weiterhelfen kann hier beispielsweise die
Verbraucherzentrale Bayern, die auch
zum Thema Zusatzversicherungen berät
(www.verbraucherzentrale-bayern.de). 
Patienten, die auf der Suche nach einem
günstigen Zahntarif sind, sollten laut Stif-
tung Warentest vor Abschluss einer Versiche-
rung auf folgende Punkte achten:
- Manche Versicherer erstatten Kosten nur bis

zu einem Höchstbetrag pro Jahr oder in vier
Jahren. Das ist ungünstig, wenn beispiels-
weise mehrere zahnmedizinische Versor-
gungen in einem Jahr benötigt werden.

- Private Versicherer nehmen nicht jeden
Kunden. Interessenten, deren Zähne in
einem gesundheitlich schlechten Zustand
sind, können abgelehnt werden. Manch-
mal bieten Versicherer Kunden mit „leicht
schadhaften“ Zähnen Tarife mit erhöhtem
Beitrag an oder schließen Leistungen für
bereits „schadhafte“ Zähne aus.

- Ist ein Zahnproblem bei Vertragsschluss be-
kannt oder eine Behandlung geplant, über-
nimmt der Versicherer die Kosten nicht.

- Ab wann Anspruch auf die Leistungen der
Zahnpolice besteht, ist von Vertrag zu Ver-
trag verschieden. Eine Wartezeit von acht
Monaten nach Vertragsschluss ist die Regel.
Einige Versicherer schränken jedoch auch
in den ersten drei bis fünf Vertragsjahren
die Leistungen noch ein.

Katja Voigt
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Anzeige
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Den vollständigen Test finden Sie auf der Homepage  www.stiftung-warentest.de
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